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§ 26 L-GlBG 2005 Nebenintervention
 L-GlBG 2005 - Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005 - L-GlBG 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.02.2023

Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen, die von der Landesregierung als Einrichtungen anerkannt

wurden, die nach ihren gesetz- oder satzungsmäßigen Zielen ein berechtigtes Interesse an der Einhaltung der

Bestimmungen des 2. Abschnittes haben, können, wenn es die betro ene Person verlangt, einem Rechtsstreit zur

Durchsetzung von daraus abgeleiteten Ansprüchen als Nebenintervenient (§§ 17, 18 und 19 ZPO) beitreten.
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